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Geltende Fassung Fassung gemäss Nachtrag IV 

Einheit Art. 7 
�
� Die Rechnungsführung hat eine einheitliche und umfassende 

Übersicht über die Haushaltsvorgänge, das Vermögen und die 
Schulden der Stadt zu vermitteln. 
�
� Für die unselbständigen Unternehmen werden Sonderrech-

nungen geführt. Unselbständige Unternehmen sind die Kehricht-
verbrennungsanlage, die Stadtwerke (Elektrizitätswerk, Gaswerk, 
Wasserwerk und Fernwärmeversorgung) und die Verkehrsbetrie-
be. 

Einheit Art. 7 
�
� Die Rechnungsführung hat eine einheitliche und umfassende 

Übersicht über die Haushaltsvorgänge, das Vermögen und die 
Schulden der Stadt zu vermitteln. 
�
� Für die unselbständigen Unternehmen werden Sonderrech-

nungen geführt. 

 


